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Meines Wissens geht das in NRW nur noch dann, wenn der Amtsarzt bescheinigt, dass zu
erwarten ist, dass sich in diesem einen Jahr sehr viel verändert (weil z.B. eine Operation oder
eine stationäre Therapie ansteht).

Mir fehlt in der Grundschule auch definitiv für einige Kinder der Schulkindergarten 
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